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Satzung 
 

zur 
 

Änderung der Satzung 
 

über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen 
 

des Landkreises Tübingen 
 

(Abfallwirtschaftssatzung) 
 
 
 
 

Auf Grund von 
 
- § 3 Abs. 1 Satz 1 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg (Landkreisordnung - LKrO), 
- §§ 17 Abs. 1, 20 Abs. 1 Satz 1 und 22 des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft 

und zur Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (Kreislaufwirtschafts-
gesetz - KrWG), 

- §§ 9 Abs. 1 und 10 Abs. 1 des Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetzes (LKreiWiG), 
- §§ 2 Abs. 1 bis 4, 13 Abs. 1 und 3, 14, 15 und 18 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
 
hat der Kreistag des Landkreises Tübingen durch Beschluss vom __________ folgende Sat-
zung zur Änderung der Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfäl-
len des Landkreises Tübingen vom 20.11.2013, zuletzt geändert durch Änderungssatzung vom 
11.10.2023, beschlossen: 



Artikel 1 
 

Die Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Tübingen vom 30.03.2023 wird wie folgt geän-
dert: 
 
§ 23 Absatz 7 erhält folgende Fassung: 

 
(7) Die Benutzungsgebühren für die Entsorgung von Bodenaushub (§ 6 Abs. 13) auf den Bo-
denaushubdeponien des Landkreises betragen je angefangene Tonne   11.80 €. 
  
Ist auf der Abfallentsorgungsanlage eine Wiegeeinrichtung nicht vorhanden oder nicht betriebs-
bereit, so bemisst sich die Gebühr je angefangene Tonne bei Anlieferung  
 
1.  mit LKW nach dessen zulässiger Nutzlast, multipliziert mit vorstehendem Gebührensatz,  
 
2.  im Container nach dessen Volumen. Der Faktor für die Umrechnung des Containervolu-

mens in Gewicht beträgt 1,5 Tonnen je Kubikmeter; das danach ermittelte Gewicht ist mit 
vorstehendem Gebührensatz zu multiplizieren.  

 
Soweit die Entsorgung der angelieferten Abfälle einen das übliche Maß übersteigenden Auf-
wand erfordert, weil z.B. eine Zwischenlagerung oder Wiederbeladung erforderlich ist, werden 
zu den genannten Gebühren zusätzliche Gebühren in Höhe der Mehrkosten berechnet. Diese 
Zuschläge betragen für 
 
zusätzlichen Personaleinsatz 
je angefangene Stunde  44,00 €      und 
 
für zusätzlichen Maschineneinsatz  
je angefangene Raupenstunde  80,00 €  
 
Fremdkosten für erforderliche Leistungen (z.B. Analyse-, Vermessungskosten) werden zu Las-
ten der Gebührenschuldnerin oder des Gebührenschuldners auf Nachweis zusätzlich erhoben.  
 

 
Artikel 2 

 
 

Artikel 1 dieser Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. 
 
Tübingen, den  
 
 
Joachim Walter 
Landrat 
 
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Land- 
kreisordnung für Baden-Württemberg (LKrO) oder auf Grund der LKrO beim Zustandekommen 
dieser Satzung wird nach § 3 Abs. 4 LKrO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb 
eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber dem Landkreis geltend ge-
macht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies 
gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind. 
 
Tübingen, den    Landratsamt 


